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Betriebsanweisung nach § 14 Gefahrstoffverordnung 
        

Arbeitsbereich:  
Tätigkeit:  
 Gefahrstoffbezeichnung 

mikrozid® universal p wipes 
Gefahren für Mensch und Umwelt 

  

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln 
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht 
rauchen. Einatmen von Dampf vermeiden. • Inhalt/ Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage 
zuführen.  
Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. 
Von offenen Flammen, heißen Oberflächen und Zündquellen fernhalten. Nur in gut gelüfteten Bereichen 
verwenden. Persönliche Schutzausrüstung tragen. 
Handschutz: Keine besondere Schutzausrüstung erforderlich. 
Augenschutz: nicht erforderlich bei bestimmungsgemäßem Umgang 
Körperschutz: Keine besondere Schutzausrüstung erforderlich. 
Atemschutz: Normalerweise kein persönlicher Atemschutz notwendig.

Verhalten im Gefahrfall 

Erste Hilfe 

Sachgerechte Entsorgung 

Bei UNFALL, BRANDFALL oder STOFFFREISETZUNG den NOTFALL-und ALARMPLAN 
beachten 
Brandbekämpfung: Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. 
Geeignete Löschmittel: Löschpulver Alkoholbeständiger Schaum Kohlendioxid (CO2) 

Wassersprühstrahl 
Ungeeignete Löschmittel: Schaum KEINEN Wasserstrahl einsetzen. 
Reinigung/Aufnahme: Mechanisch aufnehmen. 
Umweltschutz: Keine besonderen Umweltschutzmaßnahmen erforderlich., WGK 1

Notruf: _____ 
 

Notruf: _____ 
Allgemeine Hinweise:  
Einatmung: An die frische Luft bringen. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen. 
Augenkontakt: Augen vorsorglich mit Wasser ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen. 
Hautkontakt: Vorsorglich mit Wasser und Seife waschen. Bei andauernder Hautreizung einen Arzt benachrichtigen. 
Verschlucken: KEIN Erbrechen herbeiführen. Mund mit Wasser ausspülen. Kleine Mengen Wasser trinken lassen. Arzt 

aufsuchen. 
Ersthelfer:

Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen beseitigen. 
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. 
Entsorgung von Produktresten in Abstimmung mit dem Abfallbeauftragten. 
Abfallschlüssel-Nr.:  
Abfallbeauftragter: 

ACHTUNG
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